
 

 
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

340-1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
 

1. Aktualisierung 2012 (1. April 2012) 
 
 
Die Verwaltungsgerichtsordnung wurde durch Art. 2 Abs. 34 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften 
über Verkündung und Bekanntmachungen sowie der Zivilprozessordnung, des Gesetzes betreffend die 
Einführung der Zivilprozessordnung und der Abgabenordnung v. 22. Dezember 2011, BGBl. I S. 3044, 
mit Wirkung vom 1. April 2012 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 56a 

(1) ... 
(2) Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt 

durch Aushang an der Gerichtstafel oder durch 
Einstellung in ein elektronisches Informationssys-
tem, das im Gericht öffentlich zugänglich ist und 
durch Veröffentlichung im elektronischen Bundes-
anzeiger sowie in den im Beschluss nach Absatz 1 
Satz 2 bestimmten Tageszeitungen. Sie kann zu-
sätzlich in einem von dem Gericht für Bekanntma-
chungen bestimmten Informations- und Kommuni-
kationssystem erfolgen. Bei einer Entscheidung 
genügt die öffentliche Bekanntmachung der Ent-
scheidungsformel und der Rechtsbehelfsbeleh-
rung. Statt des bekannt zu machenden Dokuments 
kann eine Benachrichtigung öffentlich bekannt 
gemacht werden, in der angegeben ist, wo das 
Dokument eingesehen werden kann. Eine Termin-
bestimmung oder Ladung muss im vollständigen 
Wortlaut öffentlich bekannt gemacht werden. 

(3) ... 
 
§ 65 

(1)-(2) ... 
(3) Kommt nach Absatz 2 die Beiladung von 

mehr als fünfzig Personen in Betracht, kann das 
Gericht durch Beschluß anordnen, daß nur solche 
Personen beigeladen werden, die dies innerhalb 
einer bestimmten Frist beantragen. Der Beschluß 
ist unanfechtbar. Er ist im elektronischen Bundes-
anzeiger bekanntzumachen. Er muß außerdem in 
Tageszeitungen veröffentlicht werden, die in dem 
Bereich verbreitet sind, in dem sich die Entschei-
dung voraussichtlich auswirken wird. Die Be-
kanntmachung kann zusätzlich in einem von dem 
Gericht für Bekanntmachungen bestimmten Infor-
mations- und Kommunikationssystem erfolgen. Die 
Frist muß mindestens drei Monate seit Veröffentli-
chung im elektronischen Bundesanzeiger betra-
gen. In der Veröffentlichung in Tageszeitungen ist 
mitzuteilen, an welchem Tage die Frist abläuft. Für 
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei 
Versäumung der Frist gilt § 60 entsprechend. Das 

neu 
 
§ 56a 

(1) (unverändert) 
(2) Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt 

durch Aushang an der Gerichtstafel oder durch 
Einstellung in ein elektronisches Informationssys-
tem, das im Gericht öffentlich zugänglich ist und 
durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger sowie 
in den im Beschluss nach Absatz 1 Satz 2 be-
stimmten Tageszeitungen. Sie kann zusätzlich in 
einem von dem Gericht für Bekanntmachungen 
bestimmten Informations- und Kommunikations-
system erfolgen. Bei einer Entscheidung genügt 
die öffentliche Bekanntmachung der Entschei-
dungsformel und der Rechtsbehelfsbelehrung. 
Statt des bekannt zu machenden Dokuments kann 
eine Benachrichtigung öffentlich bekannt gemacht 
werden, in der angegeben ist, wo das Dokument 
eingesehen werden kann. Eine Terminbestimmung 
oder Ladung muss im vollständigen Wortlaut öf-
fentlich bekannt gemacht werden. 

(3) (unverändert) 
 
§ 65 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Kommt nach Absatz 2 die Beiladung von 

mehr als fünfzig Personen in Betracht, kann das 
Gericht durch Beschluß anordnen, daß nur solche 
Personen beigeladen werden, die dies innerhalb 
einer bestimmten Frist beantragen. Der Beschluß 
ist unanfechtbar. Er ist im Bundesanzeiger be-
kanntzumachen. Er muß außerdem in Tageszei-
tungen veröffentlicht werden, die in dem Bereich 
verbreitet sind, in dem sich die Entscheidung vo-
raussichtlich auswirken wird. Die Bekanntmachung 
kann zusätzlich in einem von dem Gericht für Be-
kanntmachungen bestimmten Informations- und 
Kommunikationssystem erfolgen. Die Frist muß 
mindestens drei Monate seit Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger betragen. In der Veröffentlichung 
in Tageszeitungen ist mitzuteilen, an welchem 
Tage die Frist abläuft. Für die Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand bei Versäumung der Frist gilt  
§ 60 entsprechend. Das Gericht soll Personen, die 



 

 
 

Gericht soll Personen, die von der Entscheidung 
erkennbar in besonderem Maße betroffen werden, 
auch ohne Antrag beiladen. 

(4) ... 
 

von der Entscheidung erkennbar in besonderem 
Maße betroffen werden, auch ohne Antrag beila-
den. 

(4) (unverändert) 
 

 
 


